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19 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 
           (Korrektur bzgl. Amtsblatt Nr. 04 vom 20.01.2017, lfd.-Nr. 10) 
 
Flächennutzungsplan Stadt Ratingen, 93. Änderung Ratingen-Hösel „Sinkes-
bruch/ Heiligenhauser Straße / An der Burg“ 
Der Flächennutzungsplan wird öffentlich ausgelegt 
 
Wegen redaktioneller Änderungen verschiebt sich die Frist der Offenlage der 93. 
FNP-Änderung  „Heiligenhauser Straße / Sinkesbruch / An der Burg“  auf die Zeit 
vom 20.02.2017 bis zum 24.03.2017 
 
Der Geltungsbereich der 93. Flächennutzungsplanänderung beinhaltet die Flurstücke 
7255 und 7533 der Flur 2 der Gemarkung Hösel. 
Die ungefähre Umgrenzung des Plangebietes wird aus den nachfolgend abgedruckten 
Planentwürfen ersichtlich. 
 
Der Rat der Stadt Ratingen hat in seiner Sitzung am 22.11.2016 beschlossen, den Flä-
chennutzungsplan der Stadt Ratingen 93. Änderung in der Fassung vom Juli 2015 ein-
schließlich der Begründung vom 10.08.2016 mit dem Umweltbericht und der Arten-
schutzprüfung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich aus-
zulegen. 
 
Ort:   Stadtverwaltung Ratingen, Amt für Stadtplanung, Vermessung und Bauordnung,  
         2. OG Stadionring 17, 40878 Ratingen 
 
Zeit:  vom 20.02.2017 bis einschließlich 24.03.2017  während der Dienststunden. 
 
Dienststunden: 
 
Montag bis Mittwoch    von  08.30 Uhr bis 16.00 Uhr, 
Donnerstag               von  08.30 Uhr bis 18.00 Uhr, 
Freitag      von  08.30 Uhr bis 12.00 Uhr. 
 
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen eingebracht werden. Nach dieser 
Frist abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die Flächen-
nutzungsplanänderung unberücksichtigt bleiben. 
 
Projektbeschreibung: 
 
Mit der städtebaulichen Entwicklung des höseler Ostens soll das Wohngebiet an die 
nördliche Bebauung „An der Burg“ und an die östliche Reihenhausbebauung am Sin-
kesbruch räumlich angebunden werden. Dafür ist es erforderlich die private Grünver-
bindung vom „Sinkesbruch“ zum „Grünpark Fernholz“ als Wohnbaufläche auszuweisen. 
Durch diese Planung soll die Nachfrage nach Einfamilienhäusern in Hösel zum Teil ge-
deckt werden. 
 
Folgende umweltbezogene Informationen sind darüber hinaus verfügbar: 
 
● Umweltbericht zum Flächennutzungsplanentwurf vom 17.07.2015  BKR Essen, in 

dem die Umweltauswirkungen in Bezug auf die Schutzgüter Mensch, Flora/Fauna, 
Boden, Wasser, Klima/Luft, Landschaft sowie Kultur- und sonstige Sachgüter, deren 
Wechselwirkungen untereinander und sonstige Umweltbelange beschrieben und be-
wertet werden.  
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●  Artenschutzprüfung ASP Haman & Schulte vom 21.Juli 2014 

      In der artenschutzrechtlichen Potentialanalyse wird dargestellt, dass Konflikte mit  
planungsrelevanten Arten nicht zu erwarten sind, wenn die Planungshinweise für 
Maßnahmen zum Schutz der Arten beachtet werden. 

●  Biotoptypen  Ökoplan 
●  Grabungsbericht Thomas Ibeling Archäologe 
●  Geotechnische Stellungnahme zum Boden / Baugrund IBL 01.04.2016 
●  Gutachten zur Verkehrsentwicklung 

 
Durch die Öffentlichkeit, die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden 
umweltbezogene Stellungnahmen zu den Themen 
 
●  Natur- und Artenschutz, LFB 
●  Wasserschutz – Entwässerung 
●  Lärmschutz 
●  Bodenschutz (Altlasten)  und Bodendenkmalschutz 
 
abgegeben, die ebenfalls einsehbar sind.  
 
Die Unterlagen zum Flächennutzungsplan 93. Änderung, Sinkesbruch / Heiligenhauser 
Straße / An der Burg (Planentwurf, Entwurfsbegründung, Umweltbericht und Arten-
schutzrechtliche Prüfung ASP, Biotoptypen sowie weitere Gutachten können auch im 
Internet unter: http://www.o-sp.de/ratingen/start.php#offen.  eingesehen werden. 
 
 

 
BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 

 
Die vorstehende vom Rat der Stadt Ratingen in seiner Sitzung am 22.11.2016 be-
schlossene Offenlage des Flächennutzungsplanes 93. Änderung Sinkesbruch / Heili-
genhauser Straße / An der Burg“ wird hiermit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich be-
kannt gemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein –Westfalen (GO NRW) 
wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens -oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 15.11.2016 (GV.NRW. S.966), gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-

ren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 

ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
 

 

http://www.o-sp.de/ratingen/start.php%23offen
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Die Form der öffentlichen Bekanntmachung im Sinne des § 7 Absatz 7 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ist gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsat-
zung der Stadt Ratingen wie folgt festgelegt: Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Ratingen. 
 
 
Ratingen, den 02.02.17 
 
 
Klaus Pesch 
Bürgermeister 
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